
GVGA: § 58 Allgemeines

§ 58  Allgemeines 
 
(1) 1Bei der Zwangsvollstreckung wahrt der Gerichtsvollzieher neben dem Interesse des Gläubigers auch 
das des Schuldners, soweit dies ohne Gefährdung des Erfolgs der Zwangsvollstreckung geschehen kann. 
2Er vermeidet jede unnötige Schädigung oder Ehrenkränkung des Schuldners und die Erregung 
überflüssigen Aufsehens. 3Er ist darauf bedacht, dass nur die unbedingt notwendigen Kosten und 
Aufwendungen entstehen.

(2) Auf etwaige Wünsche des Gläubigers oder des Schuldners hinsichtlich der Ausführung der 
Zwangsvollstreckung nimmt der Gerichtsvollzieher Rücksicht, soweit es ohne überflüssige Kosten und 
Schwierigkeiten und ohne Beeinträchtigung des Zwecks der Vollstreckung geschehen kann.


